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zU 1623/J 

A n fra g e b e an t w ortung 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. SCHIVIIDT und 
Dr. BROESIGKE am 1_ Feoruar 1978 eingebrachten Anfrag~ 
Nr. 1623/J-l'JR/1978, betreffend Fall BACHHEII'1ER - Presse- . 
berichte über Vorgänge im viiener Sicherheitsbüro - beehre 
ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Mi t der in meiner Beant,,,,ortung vom 28. r'1ärz 1978 ange­
kündigten Untersuchung habe ich die Generaldirektion für 
die öffentliche Sicherheit beauftragt. In deren Rahmen 
sind die Erhebungen vom Leiter der Gruppe Bundespolizeij 
r-lini sterialra t Weisskirchnyr, durchgeführt worden. 
Als Grundlage der Ermittlungen diente ein Bericht des 
Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion vvien, 
D!". Steinkellner, sowie Niederscbriften, die bei der Ober­
staatsan1/Jal tschaft \'iien mit Staatsanwal tDr. Schindl·er 
aufgenommen '/!orden sind. 

Zu Frage 2: 
. n ....... 

Nach dem nunmehr erfolgten Abschluß der Untersuchung ist 
der Erhebungsbericht dieser Anfragenbeantwortung zur 
Kenntnisnahme beigeschlossen. Aus diesem sind die Ant­
worten auf die gestellten Fragen zu entnehmen. 
Bezüglich der Teilfrage, ob - und, wenn ja,\'Jarum - gerade 
zwei Beamte, die sich besonders eingesetzt hatten, von 
der Fahndung abgezogen wurden, verweise ich auf meine 
Beant\",or:tung der Anfrage der Abgeordneten Dr. IJAJ:TNER 
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und Genossen vom 7. Dezember 1977, Anfrage Ur. 1532/J-NR/1977. 

Zu Frage 3: 

vlie aus dem Abschlußbericht zu ersehen ist t werden nach­
stehende Konsequenzen gezogen: 

1. Die Ausbildung in Observationstechnik voranzutreiben, 

2. durch organisatorische Maßnahmen für entsprechen­
den Datenschutz bei Anfragen an das EDVZ zu sorgen, 

3. Frequenzbereiche und Rufnamenkatalog im Bereich 
der Sicherheitsbehörden zu ändern und Verschlüs­
selungsgeräte für den Funkdienst in angemessener 
Zahl anzukaufen, 

4. durch straffe Dienstführung u.l'1.d Dienstaufsicht 
Schwachstellen der Disziplin auszumerzen. 

Wien, am 

" ..... 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

GENERALDIREKTION 
FOR OIE ÖFFENTLICHE SiCHERHEIT 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 50 115/71-I1/2/78 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Untersuchung über die Amtsführung des 
Sicherheitsbüros in der Strafsache 
gegen Heinz BACHHEIMER. 

Abschlu8bericht 

Die Gruppe Bundespolizei beehrt sich nach Abschluß der 
Erhebungen in der Causa Heinz BACHHEINffiR zu berichten: 

Die Untersuchung konzentrierte sich einerseits auf die 
in der Presse erhobenen Vorwi.t:r:feder Mangelhaftigkei t der 
Amtshandlung des Sicherheitsbüros gegen Hein.z BACHHEIl\1ER, 
des Verdachtes des Geheimnisverrates und von Mißständen im 

Sicherheitsbüro sowie andererseits auf den Verdacht unge­
rechtfertigter und unsachlicher Kritik an der Amtshandlung 
durch Beamte des Sicherheitsbüros' gegenüber der Presse bzw. 
dem Staatsanwalt Dr. SCHINDLER. 

Die vorwiegend mit der Amtshandlung gegen Heinz 
BACHHEUiIER befaßten Beamten \'vuxden ergänzend über ihre krimi­
nalpolizeiliche Tätigkeit befragt Qnd auch die in der Amts­
handlung gegen Heinz BACHHElr.IER erhobenen Ergebnisse verwer­
tet. Die von den Pressevorvn~fen erfaßten Phasen der Amts­
handll.mg wurden kritisch untersucht. Der Bericht gliedert 
sich nunmehr wie folgt: 

I. Untersuchung der mit der Amtshandlung gegen Heinz BACHHElmER 
an sich zusammenhängenden Vorfällen. 

1. Einlei tung der .Amtshandlu..'1g gegen Heinz BAC""liHEIMER 
2. Erste Beobachtung 
3. Telefonüberwach'ungen 
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a.) LiJschen von Tonbandaufzeiehm.rngen 

b) Auffli egen der Telefonüberw[3,chung 

4. Auffliegen der Beoba.chtung d(~s Heinz BACHHEII\IEIi. und Uwe 

HILBIG. 

5. I~Iißerfolg bei der Beobachtung des Arnold DARY 

6. :Kritik an der Beobachtung 

7. Hausdurchsuchung bei Hanfred LÖW 
8. Mißerfolg der Hasardstreife am 5.11.1977 
9. IvIif3erfolg bei der Festnahme des Franz ALT1\1ANN' : 'I' ,~ • 

11. Untersuchung der angeblichen rüßstände imSicherhei tsbüro. 

111. Verdacht der unsachlichen und ungerechtfertigten Äußer1IDgen 

von Beamten des Sicherheitsbüros gegenüber dem Staatsanwalt 

Dr. SCHINDLER und der Presse. 

IV. Schlußbemerkung 

1. Einlei tlli"'lE"?._~er A.m.tsh~ndl1.mg gegen Heinz BACbl1EIMER 

Die Erhebungen gegen Heinz BACHHElrvIER wurden vom 

Sicherheitsbüro der Bundespolizeidj.rektion Wien am 14.3.1977 
. aufgrund eines vertraulichen Hinweises, den Bezlnsp. Karl 

PARTSCTrl erhielt, eingeleitet.' Diesemzufolge sollte Heinz 

BACHHEIWiJtJR gestohlene oder geraubte Diamanten aus Kuala 

Lumpur in Österreich verhehlen. Eine Lieferung sollte am 

15.3.1977 erfolgen •. 

2. Erste Beobachtun.cren 
A. _ t;a. .. _ 

He inz BACHBEII/rER wurde ers tmals vom 1 5 .3. auf den 16. 3. 
1977 beobacht!-)t. Anhaltspunkte, daß diese Observation auf­

geflogen oder yerraten worden sein kÖlmte, ergaben sich 

nicht. In der Zeit 'Zorn 12.4. bis 18.4.1977 wurde Heinz 

SCHIMANKO, Inhaber des Nachtlokals ttMoulin Rouge" beobach­

tet. 

Am 17.4.1977 um. 02.30 Uhr fielen den beobachtenden 

Beamten die Pkv:'s W 474 622, Renault R 5 TJJ und W 311 651, 
Renault R 14, beide dunkelbraun lackiert auf, weil sie 

den Observationsfahrze:ugen folgten. Sie \"raren ausgerüstet 

mit provisorisch am Dach montierten F'U.nkantennen, deren 

Kabeln in das Wageninnere :fü.~rten. Die beielen Fahrzeuge 

patrouil1iertenoffeusichtlich, da sie bis 04.00 Uhr früh 

innner wieder die gleiche Route in der Irmeren Stadt be­

fuhren. Tl"Otz dieser Wahrnehmung \vurden die beiden I1ahr­

zeuge damals nicht überprüft. 
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Eine Überprüflmg im Rahmen dieser Untersuchung nach so langer 
Zeit konnte mangels einer rechtlichen Grundlage nicht mehr vorge­
nommen werden. Die Vermutung, daß bereits damals der Polizeifunk 
abgehört worden sein könnte, erscheint jedoch zulässig. 

3. Jelef~o.n.li..b..Erwach:,.i!;Uß 

Aufgrtmd von Beschlüssen des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien vvurden vom 22. bis 29.4.1977, vom 12. bis 25.5.1977 und vom 
2. bis 23.6.1977 sechs Telefonanschlüsse übervlacht. Die Überwachung 
erfolgte im Einvernehmen mit der Post- und Telegrafendirektion für 
Wien, NÖ. und Burgenland. 
a) Löschen von Tonba.ndaufzeichnungen 

Bei der Überwachung des Telefonanschlusses der" Fa. Unterberger 
Wien XX. f Dresdners"lir. 105, wurde am 16. oder 17 .5.1977 ein 
Gespräch zwischen Heinz BACHHEIlVIER und einem "Pepperl" oder 
"Sepperl" zunächst beim Ortsamt Wien XX., Treustr. aufgezeich­
net. Die beiden sprachen über Gegenstände aus der Villa Borghese 
bei Rom. Tatsächlich war nach Mitteilung von Interpol Rom am 
1.4.1977 in der Villa Borghese in Nettuno bei Rom ein Einbruchs­
diebstahl verübt und Gemälde, Zeichnungen, Statuen, eine antike 
Dr..r und Silbergeschirr gestohlen worden. Den Erhebungen nach 
ergab sich der Verdacht, daß Josef Gerd WILD, 5.5.1943 geb., 
das belastende Gespräch mit Heinz BACHHEIMER geführt haben könnte. 
~ITLD, welcher am 25.1.1978 festgenömmen werden.konnte, bestritt 
jeglichen Zusammenhang. Die 21 Tonbänder mit den anläßlich der 
Überv'lachu.ng der Anschlüsse des Heinz BACHHEITh'IER aufgezeichneten 
Telefongesprächen waren bereits an die DepositensteIle des Lan­
desgerichtes Wien weitergelei tet worden. Sie vvurden am 26 •. oder 
27.1.1977 von dort abgeholt, um WILD das inkriminierende Gespräch 
vorspielen zu kÖIi ... nen und :Lhn allenfalls durch eine Tonanalyse 
zu überfi.ihren. Nach den Protokollen über die aufgezeichneten 
Telefongespräche sollte das Gespräch auf der Vorderseite des 
Bandes IrB IIItt zusammen mit 3 weiteren Gesprächen vom Anschluß 
Wien XX" Dresdnerstraße 105 aufgezeichnet worden sein. Tatsäch­
lich befanden sich jedoch auf der Vorderseite nicht diese 4 Ge-. 
spräche, sondern irgendwelche andere belanglose Gespräche, die 
von diesem Anschluß geführt worden waren. 

Die Fra.ge, auf' welche Weise es zur Löschung von aufgezeich­
neten Tclefoneesprächen auf einem der Bänder gekommen ist, konnte 
dux'eh die Erhebunger.1 nicht restlos geklärt werden. Sowohl der 

in Fra.ge k.ommende Krtminalbeamte, welcher die Tonbänder in das 
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Fernsprechamt brachte, als auch die verantwortlichen Bed.iensteten 
des zuständigen Ortsam-iies der FerI1."TIeldebehörde gaben an, ihrer r/lei-

l'lUl1g nach korrekt gehandeJ~ Ul1d diE; Jjöschung nicht verschuldet zu 
haben. Dennoch kam bei den Ermittlungen zutage, daß die Löschung 
der in Frage stehenden Telefongespräche offenbar versehentlich 
erfolgte, weil ein bereits teilweise bespieltes Tonband für weite­
re Aufnah.men verwende-t und falsch eingelegt vvurde 0 

Den mit der Ä'TItshandlung und der Telefonüberwachung beauftrag­
ten Beamten des Wiener Sicherheitsbüros ist der Vorwurf zU machen, 
die nach teilweiser Bespielung bereits als Beweismittel in dem 
Verfahren gegen Hej.nz BACHIIElrvIER anzusehenden Tonbänder aus ·der 
Hand tmd, weIL."'1 auch '\.mgewoll t, der Vernichtung preisgegeben zu 
haben. 

WILD V'rurde am 3.2.1978 aus der Untersuchungshaft entlassen. 
Nach Auskunft des Untersuchungsrichters ist mit der Einstellung 
des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens wegen Verdachtes der 
Hehlerei gemäß § 164 StGB zu rechnen. 

b) Auffliegen d~r Telefonüberwachung 

Im Rahmen der Telefonüberwachung konnten auch zwei Gespräche 
z\vischen Rechtsanwal t Dr. Horst RINGER und HeinzBA(JrlHEIMER 
abgehört v/erden. 

Rechtsanwal t Dr. Horsil RINGER' wollte am 23. oder 24. Mai 
1977 Hei:::lz BAGHHEIMERdringend sprechen. Heinz BACHHEIIIG:ER rief 
daher vom Autoplatz der Fa. Unterberger Wien XX., Dresdner­
straße 105 den Rechtsanwalt in einem Espresso an. Dem abgehörten· 
Telefona t nach. sprach Dr. RINGER Heinz BACHHEIMER per Sie a:q und 
fragte ihn, ob er vom "PlatzU spreche. Als Heinz BACHHEIMER be-

. jahte, wollteDr. RINGER nicht mehr weitersprechenund verein­
barte mit Heinz BACHHEIM'ER ein Treffen für die nächste halbe 
Stunde. Dem zweiten abgehörten Gespräch nach, welches zeit­
lich später geführt wllrde, rief Heinz BACHHEIMEH Rechtsanwal t 
Dr. RINGER vom Anschluß Wien XXI., Mendelssohngasse 1/20 in 
seiner Kanzlei an. Als Begrüßung versicherte Heinz BACHHEIMER 
sofort, daß er von einem normalen Telefon spreche. Das in der 
F'olße zVv'anglos gefHhrte Gespräch betraf MOSEH Johann Karl 1 

26.1 .1928 geb. und :rvranfred SAUEH, 19.2.1940 geb.i WIOSER und SAtJER 
vvtLren P~chter einer auf dem Gelände der F'"d.. Unterberger & Co., 
'i{ien XX., Dresdners-tr. 105 befindlichen Kfz-Werkstätte. mOSER . 

Zu 1613/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 18

www.parlament.gv.at



t.. 1 l.-" , 

- 5 -

wurde am 3.5.1977 und SAUER am 5.5.1977 wegen des Ver­
dachtes festgenommen, inder BRD gestohlenePK}V's in ihrer 
Werkstätte umgerüstet zu haben. MaSER wurde sogar in seiner 
Werkstätte, zu der auch der Zugang über das Gelände der Fa. 
Unterberger führte, .festgenornmen. Anläßlich einer Haus­
durchsuchung in seiner Werkstatt wurde auch ein als ge-. 
stohlen ausgeschriebener Motor sichergestellt. Rechtsan­
walt Dr. Horst RINGER übernahm die Vertretung derbeiden 
Festgenommenen und erhielt auch nachweislich am 23.5.1978 
(Uhrzeit nicht mehr feststellbar) Sprecherlaubnis mit 
MaSER im Polizeigefangenhaus. MOSER wurde von den Beamten 
des Sicherheitsbüros im Zusam.menhangmi tder .luntshandllli"lg 
gegen Hein"z BACHHEIMER befragt,um auf diese Weise gegen. 
Heinz BACHHEIMER Informationen zu sammeln. 

Die Umstände der Festnahme des MaSER, die nach seiner 
Festnah~e offensichtlich vorgenommenen Erhebungen im Zu­
sammenhang mit Heinz BACHHEIMER und der Tatsache, daß 
Rechtsanwalt Dr. Horst RINGER mit MOSER am 23.5.1977 eine 
Unterredung im Polizeigefangenhaus hatte, spricht dafür, 
daß der Rechtsanwalt aus der Unterhaltung mit MOSER den 
Schluß zog, daß das Telefon der Fa. Unterberger abgehört 
werden könnte. Ein konkreter Hinweis, daß polizeiintern 
die Aktion verraten worden sei, ergab sich nicht. 

4. Auffliegen der Beobachtung des Heinz BACHHEIMERund Uwe 
HILBIG 

In der Zeit vom 31.5. bis 5.6.1977 wurde Heinz 
BACHHEIMER und sein Besuch aus der Bundesrepublik Deutsch­
land Uwe HILBIG beobachtet. Die Beobachtung erfolgte mit 
auf Gerichtskosten gemieteten Pkw's. 

Am 31.5.1977 fiel die Beobachttmg jedoch auf, weil der 
beim Nachtlokal ttQueen Anne" postierte BezInsp. Franz 
ZEG.HMEISTER mit einem Funkgerät ha:q.tierend, einem Aufpasser 
des Lokals verdächtig erschien. 

Peter WAJDA, Inhaber des Nachtlokals "Queen Anne" erkun­
digte sich noch am gleichen frage beim Wachkommandanten des 
Wachzimmers Stubenring, GrInsp. Wal ter SCHERl\L,.'\.NN nach dem Zulas-
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sunesbesitzer des vom Kriminalbeamten Franz ZECHMEISTER ge­
lenkten rl1ietfahrzeuges. SCHERl'MNN beauftragte Inspektor Karl 
GAUSTERER eine DASTA-Anfrage zu stellen. GAUSTERER teilte, ohne 
die näheren Umstände zu kennen, das Ergebnis der Anfrage WAJDA 
mit. GrInsp. SCHERMANN gab zu, WAJDA dienstlich z~ kennen, je­
doch die Auskunft nur deswegen veranlaßt zu haben, weil WAJDA 
vorgab, von dem Lenker des Pkw's geschnitten worden zu sein 
und eventuell eine Anzeige erstatten zu wollen. 

Nach Erhalt dieser Information gab sich WAJDA der Leihwa­
genfirma gegenüber als Kriminalbeamter aus und erfuhr, daß der 
Pkw von einem gewissen STAUDAillIER in Wien 9., Berggasse 41 -
Adresse des Sicherheitsbüros - gemietet worden \'\T8.r •. 

Peter WAJDA hatte im Dezember 1976 oder Jänner 1977 GrInsp. 
SCHERlVIANN 16 Leibchen mit der Aufschrift "Queen Anne tl für die 
Polizeisportgruppe "Innere Stadt", deren Manager der Beamte 
ist,gescheYl..kt. GrInsp. SClIEFJYlAITIf bestreitet, Peter WAJDA in 
diesem Zusammenhang dienstliche Gefälligkeiten erwiesen zu 
haben. Er faßte diese Zuwendung nur als Reklame auf. 

GrInsp. SCHERMiiNN vrurde am 15.12.1977 wegen des Verdachtes 
des Amtsmißbrauches gemäß § 302 'Abs. 1 StGB der Staatsanwal t­
schaft Wien zur Anzeige gebracht. 

Im Zuge der Beobachtung des Heinz BACHIIEIMER am 4.6. um 

20.20 Uhr, welcher sich in Wien 2., Taborstr. 49 im Cafe 
Donauhof aufhielt, erkannte' sein Begleiter Waldemar GEtllHAYER 
BezInsp. Franz WIEDERKEHR, welchen er von der Schulzeit her 
kennt. Als WIEDERKEHR auf die Observation angesprochen diese, 
bestritt, behauptete Heinz BA~rlHEIMER den Funk abgehört zu ha­
ben. 

Die Erhebungen des Sicherheitsbüros in diesem Zusarnmenhang 
haben Hinweise ergeben, daß Heinz BACHHEIlvIER sich die Mittel 
zur Abhörungdes Polizeifunks zu verschaffenvrußte oder dies 
zumindestens versucht hatte. Außerdem stellte Staatsanwalt 
Dr. SCHINDLER ein Funkcodeverzeicbnis aus noch nicht gänzlich 
identifizierter Quelle zur Verfügung. Ein konkreter Beweis 
,dafür, daß Heinz BACHHEIMER tatsächlich den Funk abgehört hat, 
läßt sich jedoch nicht erbringen. 

Heinz BACHHEIl\1ER gab anläßlich seine:c:' Vernehmung am 6.2.1978 
auch an, daß er sich Kennzeichen der Um verfolgenden Fahrzeuge 
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aufgeschrieben habe. Er habe jedoch damals nicht gewußt, daß es 

sich um 1\Iietfahrzeuge handle. Erst durch den Zwischenfall mit 

Bezlnspo WIEDEJTI(EHR habe er Kenntnis erlangt, daß es sich bei 

den Verfolgern tun Kriminalbeamte handle. Protokolliert ,"ru.:rde 

jedoch seine Aussage nicht. 

Den Angaben des Oberstleutnants HAMMER zufolge, welcher.mit 

den Ermittlungen gegen HeinzBACHHEII{IEH nicht befaßt ",,rar, sprach 

Heinz BACHHEIIvIER undWaldemar G-EHIvIAYER anfangs Juni 1977 bei ihm 

vor, nannte ihm 5 oder 6Plr"N-Kennzeichcn und behauptete, daß es 

sibh um Mietfa:b..rzeuge handle. Oberstleutnant H...1\}iil11ER informierte 

sofort über diese verdächtige Mitteilung Hofrat KORNEK, unter­

ließ es aber einen Aktenvermerk anzulegen. Seine diesbezüglichen 

handschriftlichen Notizen sind nicht mehr vorhanden. 

Die\Vahrnehmun.g (Ies Oberstleutnapts HATlIW1ER, die erwiesene 

Weitergabe des Kelli"lZeichens (les vom BezInspo ZECilliIEISTER gelen.l{ten 

Beobachtungsfahrzeuges durch GrInsp. SCHEm~~TN lassen darauf 

schließen, daß sich Heinz BACHHEIMER zuznindestens Informationen 

über die Zulassungsdaten der Observationsfahrzeuge zu verschaffen 

wußte. 

Die ÜberprüflL."1g, ob und gegebenenfalls aus welchen Gründen 

Anfragen an die Datenstationen über Zu.lassungsdaten der bei den 

Observationen eingesetzten Fahrzeugen vorgenornmen worden sind, 

führte zu. keinem befriedigenden Ergebnis. 

ZV'lar korrnte auch jetzt noch festgestell t werden, daß solche 

Anfragen ·erfolgten, weil ~I\nfragen Uber in Wien zugelassene 

·Kraftfahrzeuge an die Datenstationen zum Zwecke des Datenschutzes 

2 Jahre unter Festhaltung des Datums, der Uhrzeit der Anfrage 

und der Kermzahl der anfragen.den Stelle beim EDVZ registriert 

werden 0 

Die hier zu überprüfenden Anfragen erfolgten, weil der In­

formationsdienst der Bundespolizeidirektion Wien dazwischenge­

schaltet war, untero.er Kennzal1l desselben, in einigen Fällen 

lL.""lter jener des Sicherhej.tsbüros. Allerdings hätten im ersten 

Fall die Anfragen nach d~m Kennzeichen· j evmils mit der Kennziffer 

der anfragenden Dienststellen (die Ker.u"1ziffer ist gleichzeitig 

Legi timation. fü.r die Anfrageberech:tigUl1.g) erfolgen müssen. D.er 

Informationsc1ienßt läI?,t zwar in wichtigen Päl1en -bei elen Anfragen 

ein Tonband mi tlau.fen, doch werden diese rJ:onb8.l1c1er in der Regel 

nicht länger als 4-0 ~:age aufbewahrt. Sie st9.·nden zmn Zet.tpunkt 
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dieser Untersuchung nicht mehr zur Verfügung. 

Sch_riftliche Au:::zeiclmungen über den Anfragesteller und den 

Grv_Yld der Anfra@;'e vvurden VOll diesen Dienststellen nicht geführt. 

Die Bean:ten des l::nformationsdienstes und des Sicherheitsbüros 

kOIi_l1ten aus persönlicher Erinnerlmg darüber keine Auskunft mehr 

geben. Somit kOllilten die einzelnen Anfragesteller nicht mehr er­

uiert werden. 

Die' KerL'l'lzeichen derObservationsfahrzeuge wurden jeweils den 

Beamten des Terminal-Platzes des Inforrna tionsdienstes der Bundes­

polizeidirektion Wien beka.nntgegeben; de:nl1och wurdenunverst-änd­

licherweise Anfragen vom Informationsdienst an die Datenstationen 

gestellt. Trotz des Ersuchens der bei der Observation eingeteilten 

Beamten '\'VU.rde die Tatsache der jeweiligen Anfrage diesen nicht zur 

Kenntnis gebracht. Der Journaldienst des Sicherheitsbt~os war von 

der Tatsache der Obser\~.tion bzw. den dabei verwendeten Kennzeichen 

nicht in Kenn.tnis gesetzt, um den Kreis der über die Amtshandlung 

informierten Beamten. so klein als möglich zu halten. Dieser .Umstand 

erklärt zumindestens Anfragen über den Terminal desSicherhei tsbUros .. · 

Diesbezügliche amtliche Vermerke bestehen im Sicherheitsbüxo jedoch 

nicht. Aufzeichnungen über die bei der Observation eingesetzten Fahr­

zeuge ~~rden nicht gefü~~t und die Ken.'l'lzeichen auch nicht in den 

Observationsberichten erwähnt . 

. Die Kopien der Leihwagenreclmungen der Firma AVIS und HERTZ, ·die 

in schwer lesbarer Ha.ndschrift bzw. in verblaßterma.schinschrift 

abgefaßt sind, lassen nur teilweise die Kennzeichen erkennen. 

Die Firrna AVIS, bei welcher der Großteil der Fahrzeuge aneemie-

tet worden vvar, erlr~ärte sich wegen Arbeitsüberlast'U.:."'1.g zu-:ergänzen­

den Auskünften vorerst nicht bereit. Nach dem gesamten Erhebungs­

ergebnis sind allerdings dort keine wesentlichen Erkenntnisse zu 
er\varten.· 

Ul)er den jeweiligen Grund der Anfraßen lassen sich nur Ver­

rr.u:tungen anstellen. Von. den einzelnen Beamten wurden möglicher­

weiseim Hinbliclc auf die Notwendigkeit bei den Observationen 

den KontaktzudenZielpersonen nicht zu verlieren, 'Übertretungen 

der StraQ,enverJ.cehrsordnung gesetzt. Außerdem ist auch einFall be­

kann:t, daß unbeteiliete Passanten die beobachtende Tätigkei·t der 

Beam"lien rni t Vorberei tu.ngs handlung en zu einern Bankraub in Verbindung 

br2vchten und .die Polizei verständigten. 
. " 

Derartie:e UmstH_'Ylde J.assen sohin die Tatsache der Abfrage des" 

Kennzeichens nicht als bedenklich erschej.nen. Ein konkreter 
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Bevveis dafür, daß außer dem angezeigten Fall des Gruppeninspektors . 
SCIIERM.Allli \'lei tere bezügliche Indiskretionen vorgel{ommen sind, 
läßt sich nicht erbringen .. -.---

Die Observation des Heinz BACIIHEIMER vlurde nach dem Vorfall vom 
4.6.1977 in Wien 2, i].l aborstr. abgebrochen" 

5. ~1ißerfolg bei der Beobachtu~g de_s Arnolq DARY 

Im Zusammenhe~g mit den ErhebtLngen gegen Heinz BACHHEIMER 
gingen auch Informationen ein, daß Wolfgang GöTZ, 7.8.1944 geb., 
einen Koffer mit Schmuck im Wert von Da 800 000,-, vIeleher bei' 
einem Einbruchsdiebstahl in die Pfandleihanstalt in Düsseldorf 
aill. 6.12.1970 erbeutet worden war, anläßlich eines Boxkampfes 
in der Wienel' Stadthalle 1970 Heinz EACHHEII'1ER dort Übergeben 
haben sollo 

Gegen Heinz BACHHElMER war bereits wegen des Verdachtes der 
Verhehlung des Schmuckes aus diesem Einbruchsdiebstahl ein Ge':"­
richtsverfahren beim Landesgericht für Strafsachen in Wien anhängig. 

~. f • 

Er vmrde damals freigesprochen. 
Durch ein abgehörtes Telefongespräch zwischen Heinz BAQHHEIMER 

und Uwe HILBIG ... rurde bekannt, ~aßArnold DARY am 14.6.1377' aus 
München kommend BACElIEII-lER einen namhaften Geldbetrag übergeben 
werde. \.lei teren Informationen nach sollte DARY den Koffer mit Schmuck. 
als Sicherstellung übernehmen und nach r-lünchen bringen •. , 

~ .. : ~ 

DARY wurde nach seinem Eintreffen überv'8.cht und am 17.6.1977 .aIn . . . . 
Autorastplatz Großram, festgenommen. Der Koffer mit Schmuck konnte 
jedoch nicht vorgefund.~n ~lerd~n.Am 18.6.1977 kam,Rechtsan-~valt 
Dr. PHILLIP in dasSicherheitsbüro. Er-wußte - ohne offiziell in­
formiert zu sein - von' der Festnahme des DARY und gab auch zu ver­
stehen, daß er auch wisse, daß es um den Schmuckkoffer gehe. 

Aus den Erhebungen des SicherheitsbÜI'os läßt sich keine beweis-
. .... . 

bare Erklärung fiir diese genaue Kenntnis des Rechtsanwaltes Dr. PHILLIp· 

erbringen. Ein konkreter Anhaltspunkt für einen Geheimnisverrat er-. . 
gab sich nicht. Wolfgang GÖTZ, der sich seinerzeit in U-Haft befand, 
wurde von Beamten des Sicherheits'büros wohl erst a.m 23.6.1977 über 
den Schmuckkoffer, jedoch bereits am 8.6.'1977 über Wiener UnterweltleI' 
in der Bundesrepublik Deutschla.."'1d befragt. 1'1i tteilung über den 
Schmuckkoff'er soll erjed.och auch seiner Freundin der Prostituierten 
IngridKLEEBACH, ~1909 .. 1941 in \.Jien geboren, gemacht haben. Den 
Beamten des Sicherheitsbüros gegenliber fühlte sich GöTZ von KLEEBACH 
verraten tL~d sprach immer wieder die Vermutung aus, daß sie die 
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Kriminalbeamten auf seine Spur gebracht hätte .. 
Ob nÜTZ trotz geschickten Taktierens der Kriminalbeamten die rich­

tigen Schlüsse gezogen und Heinz BACHHEIT"iER informiert haben köimte, 

läßt sich nLGht bevleisen. 
Es besteht auch die I1.öglichkei t ,. daß Rechtsf4'1.walt Dr .. PHILLIP in 

EriTh.'1.erung an das gegen Heinz BACHHEII'lliR seinerzeit mit ]'reispruch, 

endende Verfahren etnen neuerlichen Zusallmenhang damit vermutet haben 

könnte. 

6. !&tik an der Beobachtung 
Die Durchführung der im Zuge der luntshandlung gegen Heinz 

BACIlliEIIiliR. vorgenommenen 'Beobachtungen läßt mangelnde Erfahrung und 

Ausbildung der Beamten erkennen; Das Auffliegen der Observati,on ,läßt 

sich sohin nicht auf Geheimnisverrat, sondern auf diese Umstände zu­

rückführen. 

7. Hausdurchsuchung bei Mc.tnfred Löw 
1~ 17.10.1977 vrurde im Zusammenhang mit den Erhebungen gegen Heinz 

BACIllffiIYiliR in Gänserndorf-Süd, Löwengasse 16, eine Hausdurchsuchung 

unter Anvlesenheit des Staatsanwalt'es Dr. SCHI~-nLER mit; negativem Er­

folg vorgenommen. 

Vertraulichen Informationen nach' sollte ein gewisser "Tschik" in 

seinem Haus in Gän.serndorf Beute von Einbruchsdiebstählen in Millionen­

höhe , yorv-.Tiegend Teppiche, ver\vahren. Durch Erhebung konnte"" t1Tschik" 

als r1anfred Löw t 23.1.1914-1 geb., identifiziert und das Haus in Gänsern­
dorf-Sild, Lö\",engasse 16, lokalisiert werden. Den Erhebungen nach war 

das Raus mit einer Alarmanlage versehen, '!trail LÖW einen ;Einbruchsdieb­

sta....1.1 von. anderen uGaleristen l1 befürchtete. 

Das Haus wü~rde vom 27.90 bis 17.10.1977 überwacht. Die Überwachung 

erfolgte je1freils durch einen Kriminalbeamten mit dessen Privat-PKW. 

Nur am 27.9.1977 \vurde zu diesem Zweck ein Dienstkraftfahrzeug heran­

gezogen. Einem vertraulichen Hinweis vom 13.10.1977 nach, soll der 
Transport' o.er im Haus 'des LÖ\J gelagerten Teppiche dUrch die Spedition 

Orient Wien 2, Lassallestr. 2 besorg·1; worden sein. LöW soll mit Heinz 

BACHHEI!1ER zusammenarbeiten und ein Teil der Beute sollte noch im Ge­

lände der Spedition am Nordbahnhof gelagert sein. 

Konkrete Pillhaltspunkte, daß diese Aktion verraten worden sein 

könnte, ergeben sich nicht. Die mit der Beobachtung befaßten Beamten 

halten 1110hl ein Auffliegen der Beobachtung nicht für möglich~ Die 

Dauer der Über(olachung," das aus den Erhebungen erkennba.re 1'1ißtrauen 
der Anrainer und der nacht::räglich beka:n.ntge'vlOrdene Umstand,daßein 
'I,eiterer I/Galerist" \.,rillibald SCHEFFEL dort ein Haus besitzt, 

schließen diese f1ö'r~li(!hkei t jedoch nicht aus. Informati onen nach 
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soll auch das Haus \1ährend der Abwesenheit des LöW von mit ihm 

befreundeten Personen betreut ltforden seino Da drei übereins·tim­

mende Himveise über die Lagerung der Beute im fraglichen Haus 

eingegangen waren, ist an deren \.fahrheitsgehal t nicht zu zYJ'eifeln. 

Das Haus wurde jedoch nicht rund um die Uhr übervlacht, sodaß 

eine Umlagerung. stattgefunden haben könnte .. 

Be Mißerfolg der Hasa~dst~~ife am 5.11019~ 

Das Fehlschlagen einer lIasardstreife vom 1~· .. 11 01977 auf den 

5011.1977 beim Gafe Nordbahnw-urde ebenfa.lls mit Geheimnisyer­

rat in Zusammenhang gebracht. 

Die Streife, welche sich nicht nur auf die Über\'1achung des 

Gafe Nordbahn beschränkte 9 lwnze;ntrierte sich erst nach Mitter­

nacht auf dieses Gafeo Die zu dieser Streife eingeteilten Beamten 

haben mit den Erhebungen und Beobachtu.ngen in der Gausa BACIlliEIN8R . . 
nichts zu tuno 

'" Die Beamten der Streife postierten sich in zltTei V1,,[ Käfer 

unauffällig in einer Entfernung von cao. 200 m vom Lokal. Die 

Geschehnisse beim Lokal ließen am 5 0 11 .. 1977, um ca. 01.45 Uhr, 

auf baldigen Beginn des Spieles schließen.. Das Lokal ~rurde ver-
. ' 

schlossen, die straßenseitigen Fenster verdunkelt und ein Auf-
'. ' " .. 

passer nahm Aufstellung 9 um die noch eintreffenden Spieler Heiter 

zu weisen und ungebetene Gäste fernzuhalteno 
. Um ca .. 02005 Uhr fuhr der Rolls Royce des Heinz BACHIIEII1ER vor. 

Der Lenker, \..relcher allein im Fa.lJ.rzeug i'la-r, rief den ,Aufpasser zu 

sich~ teilte ihm et\vas mit und fuhr sofort wieder weiter 0 Das 

Verhalten der noch im Lokal befindlichen Personen ließ crke~en, 

daß das Spiel abgeblasen worden war o Alle Personen verließen 

nämlich das Lokal, zerstreuten sich sofort md jeglicher Betrieb in 

Lokd wurde eingestellto 

Die Beamten kOlli"'lten den Lenker des PIü/ t s von ihren Beobachtungs­

positionen aus nicht genau erkennen, vermuteten jedoch, daß es sich 

um BACHHEIIlliR selbst handle, weil er immer selbst seinen PK'vl lenkt. 

Ein Auffliegen der Streife vor der. Beobachtung des Cafe Nordoahn 
ist deSi'iegen uIHvah.r,scheinlich, d.a ansonsten Heinz BAClillSJJ"lER ni. eht in 

letzter l'1inute seine r'laßnahme getroffen. hät-t;e. Der J..Iei tel.' der Streife, 

Gruppeninspektor Plü·lLITSCH vermutet kein<3n polizeiinternen Ver-, 
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rat, sondern führt das Auffliegen de~ Hasardstreife auf Abhören 

des Funkes zurück" 
Die Verständigung z\>/ischen den bei den PKlJ's erfolgte erst bei 

~er Beobachtung desCafe Nordbahnmit Handfunksprechgerätan. i.l"OO:-

den Kanal 18. Heinz BACHHEIMER mußte erst unmittelbar vorher diese 

Information erhalten' ha~en, da er sonst eine andere Mö gl i chlte i t,' 

die Spieler zu warnen, wahrgenommen hätte. 

90 Mißerfolg bei derJ Festnahme' des F.:,anz .AL~rr1AN1'if 

In der Amtshaildlung gegen Heinz BACRHEII-lER \\rurden am 1 .. 2 0 1978 

gegen Franz ALTI1ANN') 11" 501934 geb. und Waldemar GEffi'lAYER, Haft­

befehle vom Landesgericht für Strafsachen \.Jien erteilto luD. 2.2.1978 
'.ffiI'de vergeblich versucht, ALTHA.NN an der Adresse t.Jien 2, Afrikaner­

gasse 7/3/4/12, festzunehmen. Gleichzeitig wurde auch versucht, 
Waldemar GEilllAYER an seiner Anschrift in \.fie11 2, Hammerpurgstall-

~ . 

gasse 4/1/1/5, festzunehmen. Die Beamten fanden sich um 05.15 Uhr 
vor der Wohnung ein und machten sich durch Klopfen und Rufen be­
merkbar. GEID1AYER öffnete . jedoch erst um 06015 Uhr die Wohnungstüre" 

Inzwipchen hatte .GEID1AYER jedenfalls Gelegenheit, fernmündlich 
seine bevorstehende FestnahIile an andere Personen bzw. seinem 

RechtsanvIalt bekannt zugeb en ° , 

Am 3 .. 2 0 1978, um 02 010 Uhr, versuchte SII1ß ... CEK Karl 9 26.12.1949 

Wien geb 0 '1 den PKW des Franz ALTMAUN'1 \'lelcher in \-lien 1, Bauer­
markt Nre 14 7 abgestellt war, in Betrieb zu nehmeno Die Erhebungen 
ergaben, daß der PK\.f im Auftrag des' Franz ALTr-lAliN vleggeschnfft hätte 
werden sollen. 

Die besonderen Umstän.de der Festnahme des Waldemar GEID1AYER 

und dieser Vorfall lassen den Schluß zu, daß Franz ALTr~~TN von 
der Festnahme des Waldemar QEHMAT.iR einen Hinweis aus Untert1Tel te­

kreisen erhalten haben kör~teo Ein ArUl~Spuruct für polizeiinternen 
Verrat ergab sich nichto 

II. Mißstände im Sicherheitsbüro -
Der Leiter des Sicherheitsbüros, Hofrat KOF.:NEK, wurde ergä.nzend 

zu den VorvJürfen in der Presse ".,regen überm.äßigen Alkoholgenusses 

zei t1;/eise nicht in der Lage gewesen zu sein, die > .. mtsha.ndlung 
zu leiten, ergänzend vernommen. Er bestritt nicht, gelegent-· 

lieh gern.e ein Glas \.rlein zu trinken, wies jedoch die Vor"iÜI'fe 

als Unterstellung zurücko .Er räumte auch ein, daß anläßlich 
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von Beförderungen oder Geburtstagen im Anschluß an die Dienst­

zeit kleine Feiern abgehalten werden, sich jedoch der Alkohol­

konsum in Grenzen halte, weil die meisten Teilnehmer motorisiert 

sind. Die in diesem Zusammenhang weiteren geI)flogenen Erhebungen 

brachten auch keine Bestätigung für die Vorvvürfe gegen Hofrat 
KORNEK. 

Auch der VorV'rurf, daß die Arntshandlunß geg'en Heinz BACHHEIlvlER 

offensichtlich sabotiert worden sei, findet durch die Untersuchung 

keine Bestätigung. Der Einsatz der Kriminalbeamten des Sicherheits­

büros konnte sich mit Rücksicht auf das übrige kriminelle Geschehen 

nicht auf: diese Amtshandlung alleine'konzentrieren. 

Auch der Verdacht gegen die Schriftführerin des Sicherhej.ts­

büros, Ge~trude STIEGLBAUER, 6.5.1945 geb., Infonnationen an die 

Unterwelt weitergegeben und dafür mit einer Kücheneinrichtung 

honoriert worden zu sein, bestätigte sich nicht. Die UnterkLmft 

der Gertrude STIEGI,BAUER in Wien V'rurde besichtigt. Die Küchenein­

richt~g stammt von dem geschiedenen Gatten der Bediensteten. Sie 

wurde 1964 von diesem angeschafft und ihr nach der später erfolgten 

Scheidungzusar.~en mit der Wohn~~g überlassen. 

Für die gegen Oberstleutnant w'\]\JJ:ilER erhobene Anschuldigung, daß 

er mit Heinz BACHHEIMER paktiere, fehlen jegliche Beweise. Oberst­

leutnant HAMMER vvar mit den Erhebungen gegen Heinz BACHHEIl\IER nicht 

befaßt und wußte tiber Einzelheiten der-Amtshandlung nicht Bescheid. 

Oberstleutnant F..AIyTIv1ER kar..nte Heinz BACHHEIIlER von früheren 

AmtShandlungen her. Daraus erklärt sich auch das "Dun-Wort zwischen 

defll Beamten und dem Galeristen. 

Die PressevorvvUrfe über angeblicheIYIißstände im Sicherhei ts-

bUro bzw. über die Kollaboration einer Schriftführerin und des 

Oberstleutnants HAlvITJ:ER mit der Unterwelt beruhen offensichtlich auf 

Gerüchten, die von der "gleichen Quelle" an Staatsanwalt Dr. SCHINDLER 

bzw. der Presse zugeleitet worden sind. 

111. Verdacht l..msachlicher ÄußeruuRen von Bee,mten des S icherhei ts-
I iiIII! , :ar..1a: ••• I __ .. 

1?5ko~..f~ß.eni.iber 13~a_E7..tsa~Vlalt TIr. SCHIFDI,F~Dz'.v. der ~:r:~.s_~!:. 

Die mit den Erhebu.ngen gegen Heinz BACHHEIMER vorwiegend. oefa{3ter~ 

Bezirksinspektoren NOVOSAD, PARTSCH u .. nd RErr:f:ENBACHEH äußerten in 

einem Bericht vom 28.6.1977 den Verdacht, daß Heinz BACHHEIIIi.E:R regel­

mäßig über ei.nige Einzelheiten der ErhebuYlr:;en gegen ibn in:formie:ct sei. 

Ihren Verdacht bee:rU:ndete:l si e mit eIer Ip.formation des nech~;jdanwal tes 

Dr. lUNGEl1 über die TelefonUberwachung, mit clem Eingeständnis eles 
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Heinz BACffHEII~ER lmd des Walclemar GEHMAtEH den It'')J1_i.c abzuhören, mit 

der Bekannteabe des Kennzeichens eines Observationsfahrzeuges "U..1'ld mit 

der unerklärlichen Kenntnis des Rechtsan't"/8.1 tes Dr. PHILLIP über die 

Tatsache und den Grund der Festnab..me des AJ. .... nold DARY. 

Insbesondere wiesen die Kriminalbeamten auf die EehiD.derung 

der weiteren Erhebungen bzw.Observationen durch das Abhören des 
Funkes hin. 

Die im Rahmen dieser UntersuchUJ."'1g befragten Kriminalbe8..tl1ten be-­

stätigten au.ch den Verdacht, daf3 Informationen aus den Akten anun­

ervrUnschte Adressa.ten gelangt sein könnten, gehabt zu haben. Die 

lauf~enden Mißerfolge der .Amtshandlung bestärkten ~ie in dieser An­

sicht. Die Beamten bestritten jedoch unsachliche Äuf3erungen und Yer­

dächtigungen gegenüber dem Staatsanwalt Dr. SCHINDLER oder der 1?resse 

gemacht zu haben. Sie verV'viesen darauf, daß Staatsanwalt Dr. SCHINDLER 

durch andere Amtshandlungen mit den Kriminalbeat'Tlton anc:lerer Gruppen 

des Sicherheitsbüros in ~ontakt kam, welche sich. ebent~a,lls über interne 

'angebliche oder wirkliche Vorgänge imS icherhei tsbüro geäußert haben 
könnten. 

Sie beklagten sich, da.ß Kriminalbeamte anderer Gruppen die Miß­

erfolge dieser Amtshandlung zum Anlaß nahi'!len., ihnen 'Unfähigkei t vor­

zuwerfen. Außerdem waren sie darühe·r bestürzt, daß sie seitdem Er-. 

scheinen des Artikels über Obe:::-stleutnant HAMl'/IEH in Verctacht standen, 

Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Oberstleutnant 

HMvThlliR sprach in seiner E~nvernah~e vom 24.1.1978 im Kriminalbeamten­

inspektorat die Vermutung aus, daI3 diese Informationen ibm nj.cht gut 

gesinnte Beß-mte der Presse weitergegeben haben kö:n.."lten. 

Der mit 5.4.1978 aus dem öffentlichen Dienst ausgetretene 

Bezirksinspektor Kar1 PARTSCH steht tatsächlich im Verdacht, un­
sachliche A .. "Y1gaben gegeni.l.ber dem Reporter HÖLLRIEGL und dem Staats­

anwal t Dr. SCHINDLER betreffend die Alltshandllmg gegen Heinz 

BACHHEIr1IER, und Uber angebliche Iiiißstände im Sicherhei tsbi.l.ro ge-­
macht zu haben. 

Anläßlich eines Gespräches zwischen dem. clem Sicherheitsbüro 

zugeteil ten Ins:;)sktor Raimund SABLATHIG- uncl dem H.eporter HÖLLHIEGL 

am 25.1.1978 behauptete HÖLLRIEGJ..J, seine Informationen über Hein~~ 

BACHHEI1'IZR lUld dem SicherheJ..tsbü.ro von PAR?SC.rI lmd Staatsanwalt 

Dr. SCHINDJJER erb.al ten zu haben. 

Er behauptete, insbesondere P}\RTSGH nach dessen Versetzung ins 

Sicherhei tsbUro in einem Lokal getroff,:;li. und dort Informationen er­

haI ton zu haben. PAHTf3 Cl! soll Oberstl ciltnant H.I\J.',IMER bl~Gc}11.;t1digt haben, 

mi t Heinz BACHHEIriIEH zusarr.aur.m.zuarbe:i .. tH:i'l. 
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PARTSCH wurde zu den Erklärungen des Reporte:r'sbefragt ,er 

bestri tti, unsachliche Äußerungen gegenüber dem Staatsanwalt 

Dr. SCHINDLER oder gegenüber einem Reporter gemacht zu haben. 

Er behauptete· sogar,den Reporter HÖLLRIEGL nicht ,zu lCen..."I'len. 

Die akten.1rundige Berichterstattung der mit der .AJntsha."I'ldlung 

gegen Reinz BAGHHETI1ER befaßteIl Bea.mten und die unsachliche Hut­

maßung des Bezirksinspektors PARTSCH bzw. nicht identifizier[)arer 
, . 

Beamter, welche den I'lißerfolg der Arrrtsh~dlurig auf Geheimnisverrat 

zurückführten, lassen 'die VorgangS''ieise des Staatsanwaltes 

Dro SCHIIillLER motiviert erscheinen. 
Der Be\'leis, daß Kriminalbeamte den Tatbestand der Verleumdung 

gemäß § ~97 StGB oder des Mißbrauches der Amtsgewalt gemäß § 302 
StGB gesetzt haben, konnte nicht erbracht ... mrden. Sie haben ihre 
,Kri tik offensichtlich im Bewußtsein vorgenommen, daß tatsächlich 

... Informationen aus dem Akt an~einz BACHHEIMER \1ei terge geben 1.'lornen 

sein könnten. .,' , ~ .... ' 

IV. Schlußbemerkung: 

pie Amtshandlung gegen Heinz BACHHEIMER mlrde, was die Leitung 
und Durchführung betrifft, durchwegs yon jungen Beamten vorgenom­
men,·denen es nicht an Ambitionen, wohl aber an erforderlicher Er­

fahrung mangelte. Sie standen einer ·..vohlorganisierten Tätergruppe 

gegenüber, welche offensichtlich wei tverz'tieigte Verbindungen in 

der gesamten Unterwelt hat und sich außerdem gegen amtliche Er­

hebungen bzw, auch gegen rivalisierende Unterweltkreise abzu­
schirmen wußte. 

Wie die Untersuchung der Ifbedenklichenll Vorfälle zeigte, "/ar 
es nicht möglich, Erhebungen gegen einzelne Mitglieder dieser 

organisierten Verbindung zu führen, ohne nicht sofort Gefahr zu 
laufen, die Erhebungen gegen die anderen verdächtigen Personen 

dieser Verbindung zu behindern oder sogar unmöglich zu machen. 

Die übertragung der Leitung der F~~dungsgruppe an einen 

anderen leitenden Beamten stehtmit der Causa BACHHEINER in keinem 

wie immer gearteten Zusammenhang. Trotz des Wechsels.in der 
Leitung der Fahndungsgruppe war rn. i t der Causa BACHREII1ER immer 

der gleiche leitende Beamte befaßt. Die Änderung in der Gruppen­
führung war durch ein Revirement infolge Pensioniex'ungen erf'or-

&rlich. 

Ein konkreter Anhaltspunkt, daß Beamte der Bundespolizei­

direktion Wien im Bewußtsein des Amtsmißbrauches gemäß § 302 StGB 
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dieser Organisa~ionpolizeiinterne Informationen weitergegeben 
haben, konnte nicht gefunden werden •. 

Es erfolgte auch keine Anlage eines Separataktes. 

Die getroffenen Feststellungen sind aber Anlaß· 

1) Ausbildung inObserva.tionsteclmik voranzutreiben, 

2) Durch organisatorische Maßnahmenfürentsprecheriden Daten-
. . 

schutz bei ~agen an das EDVZzu sorgen, 
3) Frequenzbereicmund Rufnamenkatalog im Bereich der Sicherheits­

behörden zu ändern und Vers chlüs se lungs geräte für den Funkdienst 
in angemessener Zahl anzukaufen, 

4) Durch straft:e;Dienstführung und Dienstaufsiqht Schwachstellen 
der ,Disziplin auszumerzen. 

. 'Für die im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien wahrzunehmen-
den Maßnahmen werden entsprechende Empfehlungen ergehen. .' .. ' 
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